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Neue Patientenverfiigung der Caritas

Behandlungs- und Sterbeanordnung
vor dem Herzinfarkt unterzeichnen

B Elisabeth Rizzi

Caritas lanciert eine neue Patien-
tenverfiigung. Sie ist bunter und
einfacher auszufiillen als die alte.
Das neue Dokument soll die
Diskussion um das Thema Patien-
tenautonomie neu beleben.

Caritas hat ihre Patientenverfiigung
tiberarbeitet. Entstanden ist ein vier-
seitiges Dokument aus einer Mischung
von Multiple-Choice-Antworten und
Platz fiir eigenen Prosatext. Die Patien-
tenverfiigung soll zum Nachdenken
tiber die eigenen Einstellungen zum
Leben und Sterben einladen und die
Willensbildung anregen, schreibt
Caritas in der Begleitbroschiire. «<Man
kann dartiber streiten, ob die Einfach-
heit des Formulars ein Vorteil ist. Wir
denken, dass der Einstieg ins Thema

leichter fallt, wenn nicht zu viele

Patientenverfiigung im Internet
Eine Patientenverfiigung zu besitzen ist
das eine. Sie so aufzubewahren, dass sie
im Ernstfall von Angehdrigen und vor allem
vom medizinischen Betreuungspersonal
gefunden wird, ist das andere. Seit drei
Jahren bietet die deutsche-verfuegungs-
zentrale.de eine Online-Datenbank an,
iiber die deutsche Kliniken, Arzte und Ge-
richte priifen konnen, ob und wo der Pa-
tient Vorsorgedokumente hinterlegt hat.
Die betreffenden Institutionen und Behan-
delnden kénnen tiber einen Zugangscode
auf die Daten zugreifen. In der Schweiz
existiert ein solcher Dienst noch nicht. (eri)

Fragen beantwortet werden miissen»,
glaubt Regina Bayer, Leiterin der Fach-
stelle «Begleitung in der letzten
Lebensphase» der Caritas St. Gallen.
Als wichtig erachtet Bayer, dass die
neue, im Gegensatz zur alten Patienten-
verfuigung viel Platz fiir eigene Gedan-
ken lasse. Eine Gefahr, dass der Spiel-
raum fir Formulierungen zu nicht
durchfithrbaren Wiinschen fiihrt, sehen
die Caritas-Verantwortlichen nicht. «Es
ist eine Bedingung, dass das Dokument
von einer Person des Vertrauens gegen-
gezeichnet wird. Unklarheiten sollten in
dieser Situation nachgefragt werden»,
so Bayer. Um Missbrauche zu vermei-
den, sei es zudem ratsam, ein drittes
Exemplar beim Hausarzt zu hinterle-
gen. Alle zwei Jahre sollten die Aussa-

gen aktualisiert werden.

Kontrapunkt zur Sterbehilfe

Rund 300 bis 400 Patientenverfiigun-
gen verkauft die Caritas St. Gallen jedes
Jahr. «In den letzten funf bis acht Jah-
ren ist die Nachfrage deutlich gestie-
genv, sagt Bayer. Als Griinde vermutet
sie den Wunsch nach Miindigkeit im
Zug des allgemeinen Individualisie-
rungstrends sowie den rasanten medi-
zinischen Fortschritt. Nicht nur Be-
tagte, sondern auch viele alleinstehende
junge Menschen seien interessiert.

Mit der Patientenverfiigung wolle
Caritas einen Kontrapunkt zur Sterbe-
hilfe von Organisationen wie Exit
setzen, sagt Bayer, «die Menschen
sollen tiber das Thema Patientenauto-

nomie sprechen. Insofern ist die neue

ALTER

Patientenverfiigung auch ein Kommu-
nikationsmittel.» Direkt fiir das Doku-
ment wirbt Caritas in der ganzen
Schweiz vor allem auf kirchlichen

Kanilen wie Kirchenblattern.

Auseinandersetzung erwiinscht
Regina Bayer empfiehlt allen tiber
Fiinfzigjdhrigen, eine Patientenverfii-
gung zu verfassen, vor allem in Hin-
blick auf mogliche Risiken wie bei-
spielsweise einen Herzinfarkt. «Aber
natrlich soll vor allem auch in der
Situation einer schweren Krankheit die
Patientenverfiigung eine Moglichkeit
sein, Optionen zu erspiiren», sagt
Bayer.

Einen Anlass, sich mit den Optionen
des Lebensendes zu beschiftigen,
bieten Fragen iiber die Wiinsche zur
religiosen Begleitung, die Namensnen-
nung eines vertrauten Seelsorgers und
vor allem die sehr offene Frage: «Was
mir fiir meine Behandlung, Pflege und
Begleitung besonders wichtig ist.»
Wiinschen wiirde sich Bayer auch von
den Hausarzten ein starkeres Engage-
ment beim Thema Patientenver-
figung. «Gerade weil éltere Patienten
oft die Praxen fiillen und sozial eher
isoliert sind, wére es gut, wenn der
Hausarzt sie auf die Moglichkeit einer
Patientenverfiigung hinweisen
wiirde», meint sie. Zurzeit liegt es noch
an den Interessierten selbst, sich um

ein Formular zu kitmmern. [ ]

Die Patientenverfiigung der Caritas kann fiir
15 Franken bei wwwi.caritas.ch bestellt werden.
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«Eine gute Sache: Aber eine Patientenverfiigung kann nie alle Probleme losen»

B Wie viele Ihrer Patienten haben
eine Patientenverfiigung?

Regula Schmitt-Mannhart: Seit etwa zwei
Jahren sind es fiinf bis zehn Prozent
von unseren 100 Bewohnerinnen und

Bewohnern.

B Es haben also erst wenige Personen
eine solche unterzeichnet. Wieso?
Schmitt: Dafiir gibt es verschiedene
Griinde. Manche Menschen wollen
keine Patientenverfiigung verfassen.
Teilweise verdrangen sie dieses
Thema. Teilweise haben sie Vertrauen
in die Medizin und sind tiberzeugt,
dass fiir sie schon richtig entschieden
wird. Viele verschieben es einfach
«auf spater», weil sie im Moment
keine Zeit oder Energie fur diese

Auseinandersetzung haben.

B Was miisste sich dndern, damit
mehr Menschen eine Patientenverfii-
gung hinterlegen?

Schmitt: Ein Denkwandel ist im Gang.
Uberall wird inzwischen auf die
Wichtigkeit einer Verfiigung hinge-
wiesen. Vielleicht sollten Hausérzte
ihre Patienten allerdings noch starker
darauf ansprechen und Formulare von

Patientenverfiigungen bereit halten.

B In den letzten Jahren haben
verschiedene Organisationen und
Vereinigungen Patientenverfligungen
konzipiert. Wiire ein schweizweit
einheitliches Formular besser als die
momentan herrschende Vielfalt?
Schmitt: Ein einheitliches Formular
bringt keine Vorteile, im Gegenteil:
Dank der Vielfalt kann jeder
dasjenige Dokument wihlen, das den
eigenen Vorstellungen am besten
entspricht. Und schliesslich kann
auch jeder selbst einen eigenen Text
verfassen. Wichtig scheint mir, dass
eine Vertrauensperson genannt wird,

welche die Stellvertretung bei

medizinischen Entscheiden tiberneh-

men kann.

B Es gibt unterschiedliche Formen von
Patientenverfligungen, z.B. solche mit
viel Platz fiir Prosatext oder Multiple-
Choice-Fragen. Was
bewdhrt sich fur
Arzte und Pflegende
besser?

Schmitt: Das kann
man nicht eindeu-
tig beantworten.
Eine Patientenver-
fiigung kann nie
alle denkbaren
Situationen voraus-
bestimmen. Ist sie
zu allgemein ver-
fasst, bleibt ein
grosser Interpreta-
tionsspielraum in
der konkreten
Situation. Ist sie zu
detailliert, besteht
eine falsche Sicher-
heit, weil je nach
Situation gewisse
Anordnungen unsinnig werden. So
kann «keine Antibiotika» eine An-
weisung sein, iiber die man sich hin-
wegsetzt (im Sinne des mutmasslichen
aktuellen Patientenwillens), weil zum
Beispiel ein schmerzhafter Harnwegs-
infekt mit Antibiotika-Behandlung zu
Schmerzfreiheit fiihrt.

B Gibt es Grenzen oder Fallstricke, mit
denen sich Patienten in eine Situation
mandvrieren, in der ihre Anordnungen
nicht befolgt werden konnen?

Schmitt: Es gibt auf jeden Fall Grenzen:
Oft sind Situationen ganz anders, als
man sie sich vorgestellt hat. Vor allem
entstehen oft medizinische Situatio-
nen, die nicht eindeutig sind. Wir
miissen uns alle klar dariiber sein: eine

Patientenverfiigung ist eine gute und

«Es ist wichtig, eine Vertrauens-
person fiir medizinische
Angelegenheiten anzugeben»
Foto: eri

hilfreiche Sache. Sie kann aber nie
alle Probleme losen. Nicht alles ist
steuerbar, machbar — schon gar nicht

das, was unser Lebensende betrifft.

B Wenn ein Patient bewusstlos ist
oder dement,
wissen die
medizinischen
Versorger oft
nicht, ob eine
Patientenverfii-
gung existiert. Wo
soll eine Verfii-
gung am besten
hinterlegt werden?
Schmitt: Es ist
wichtig, eine Ver-
trauensperson fiir
medizinische An-
gelegenheiten an-
zugeben. Diese
wie auch unter
Umstdnden an-
dere Angehorige
sollten informiert
werden, wo die
Patientenverfu-
gung hinterlegt ist. Sinnvoll ist es,

wenn der Hausarzt Bescheid weiss.

B In Deutschland existiert eine On-
line-Verfuigungszentrale, iiber die
Kliniken, Arzte und Gerichte priifen
kénnen, ob und wo der Patient Vorsor-
gedokumente hinterlegt hat. Fiir wie
sinnvoll erachten Sie eine solche
Einrichtung?

Schmitt: Das ist durchaus sinnvoll. Es
gibt auch in der Schweiz Verfugun-
gen, die man hinterlegen kann. Man
tragt dann ein Kartchen in Kreditkar-
tenformat bei sich mit dem entspre-
chenden Vermerk (Patientenverfi-

gung von Dialog Ethik). |

Dr. Regula Schmitt-Mannhart ist Heimarztin im
Tilia-Pflegezentrum lttigen bei Bern.




	Neue Patientenverfügung der Caritas : Behandlungs- und Sterbeanordnung vor dem Herzinfarkt unterzeichnen

